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Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Stuttgart vom 08.01.2019 wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind
auch im Berufungsverfahren nicht zu erstatten.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob der KlÃ¤gerin gegen die Beklagte ein
Anspruch auf GewÃ¤hrung einer Rente wegen voller, hilfsweise wegen teilweiser
Erwerbsminderung zusteht.

Die 1961 geborene KlÃ¤gerin ist von Beruf gelernte Einzelhandelskauffrau
(Berufsausbildung vom 19.07.1978 bis 31.08.1982. In diesem Beruf war sie bis April
2016 zuletzt als BÃ¤ckereifachverkÃ¤uferin berufstÃ¤tig. Danach war die KlÃ¤gerin
krankgeschrieben und anschlieÃ�end arbeitslos. Bis April 2017 Ã¼bte sie einen
450-Euro Job an der Kasse in einem Supermarkt aus.

Am 11.05.2017 beantragte die KlÃ¤gerin bei der Beklagten Rente wegen
Erwerbsminderung. Die Beklagte zog die Mitglieds- und
Vorerkrankungsbescheinigung der AOK N.-F. vom 19.05.2017 bei und nahm
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Ã¤rztliche Berichte (insbesondere den Ã¤rztlichen Entlassungsbericht der m&i-
Fachkliniken H. vom 22.01.2015) zu den Akten. AuÃ�erdem lieÃ� die Beklagte die
KlÃ¤gerin durch den Facharzt fÃ¼r OrthopÃ¤die und Rheumatologie Dr. S.
begutachten. Dr. S. diagnostizierte in seinem Gutachten vom 12.07.2017 eine
Adipositas, Senk-SpreizfÃ¼Ã�e, eine Chondropathia patellae rechtes Knie sowie
eine Lumbalgie ohne funktionelle BeeintrÃ¤chtigung. Er gelangte zu der
Leistungsbeurteilung, dass die KlÃ¤gerin die letzte TÃ¤tigkeit einer
Einzelhandelskauffrau sowie TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes jeweils 6
Stunden und mehr mit qualitativen EinschrÃ¤nkungen ausÃ¼ben kÃ¶nne. Dieser
Leistungsbewertung stimmte die BeratungsÃ¤rztin Dr. K. am 21.07.2017 zu.

Mit Bescheid vom 08.08.2017 entsprach die Beklagte dem Antrag auf Rente wegen
Erwerbsminderung nicht, weil die medizinischen Voraussetzungen nicht erfÃ¼llt
seien. Nach medizinischer Beurteilung kÃ¶nne die KlÃ¤gerin noch mindestens 6
Stunden tÃ¤glich unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes erwerbstÃ¤tig sein.

Hiergegen erhob die KlÃ¤gerin am 04.09.2017 Widerspruch, mit der BegrÃ¼ndung,
es sei ihr nicht mÃ¶glich, 6 Stunden tÃ¤glich zu arbeiten.

Die Beklagte holte den Befundbericht zum Rentenantrag von Dr. H. vom 14.09.2017
ein und nahm weitere Ã¤rztliche Unterlagen zu den Akten. In der Stellungnahme
vom 30.10.2017 bestÃ¤tigte die beratende Ã�rztin F. in ihrer sozialmedizinischen
Leistungsbeurteilung fÃ¼r die letzte berufliche TÃ¤tigkeit der KlÃ¤gerin sowie fÃ¼r
TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes jeweils ein LeistungsvermÃ¶gen von 6
Stunden und mehr mit qualitativen EinschrÃ¤nkungen.

Mit Widerspruchsbescheid vom 14.12.2017 wies die Beklagte den Widerspruch
zurÃ¼ck. Ein Anspruch auf Rente wegen teilweiser bzw. voller Erwerbsminderung
bestehe nicht, da die KlÃ¤gerin eine TÃ¤tigkeit von mindestens 6 Stunden tÃ¤glich
unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes verrichten
kÃ¶nne. Die Ã�bergangsregelung des Â§ 240 SGB VI fÃ¤nde fÃ¼r die nach dem
01.01.1961 geborene KlÃ¤gerin keine Anwendung.

Hiergegen erhob die KlÃ¤gerin am 28.12.2017 Klage beim Sozialgericht Stuttgart
(SG). Sie trug zur BegrÃ¼ndung vor, es sei ihr unmÃ¶glich, fÃ¼r 6 Stunden eine
sitzende oder stehende TÃ¤tigkeit auszuÃ¼ben, da sie Schmerzen in der HÃ¼fte,
den Beinen und FÃ¼Ã�en habe. FÃ¼r sie sei es unmÃ¶glich, lÃ¤ngere Strecken
ohne Schmerzen und Pausen zu laufen. Hinzu kÃ¤men EntzÃ¼ndungen und
Schmerzen im Knie. RegelmÃ¤Ã�ige Krankengymnastik und Einnahme von "Ibus"
brÃ¤chten nur eine kurzfristige Linderung.

Das SG hÃ¶rte von der KlÃ¤gerin benannte behandelnde Ã�rzte â�� unter
Ã�bersendung des Gutachtens des Dr. S. vom 12.07.2017 â�� schriftlich als
sachverstÃ¤ndige Zeugen an. Der Arzt fÃ¼r Allgemeinmedizin Dr. H. teilte in seiner
Aussage vom 28.02.2018 â�� unter Ã�bersendung von Facharztbefunden â�� mit,
dass er dem Gutachten zustimme. Die fÃ¼r die Beurteilung der LeistungsfÃ¤higkeit
maÃ�geblichen Leiden lÃ¤gen auf orthopÃ¤dischem Fachgebiet. Der Facharzt fÃ¼r
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OrthopÃ¤die, Chirotherapie, Sportmedizin und Akupunktur Dr. W. teilte in seiner
Aussage vom 02.05.2018 mit, die KlÃ¤gerin habe sich am 22.05.2017 und
24.05.2017 wegen seit Ã¼ber 6 Wochen bestehender Knieschmerzen ohne Trauma
in seiner Sprechstunde vorgestellt. BezÃ¼glich der weiteren Fragen kÃ¶nne er
keine Aussage und Beurteilung abgeben. Dr. W. legte insbesondere den
Befundbericht der Sportklinik Stuttgart vom 06.07.2017 vor.

Mit Gerichtsbescheid vom 08.01.2019 wies das SG die Klage ab. Es fÃ¼hrte zur
BegrÃ¼ndung aus, die KlÃ¤gerin sei weder voll noch teilweise erwerbsgemindert.
Ihr LeistungsvermÃ¶gen betrage auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mindestens 6
Stunden tÃ¤glich. Es bestÃ¼nden keine Anhaltspunkte fÃ¼r ungewÃ¶hnliche
LeistungseinschrÃ¤nkungen.

Gegen den der KlÃ¤gerin am 11.01.2019 zugestellten Gerichtsbescheid richtet sich
die von der KlÃ¤gerin am 08.02.2019 eingelegte Berufung. Sie hat zur
BegrÃ¼ndung vorgetragen, die Begutachtung von Dr. S. sei in ihren Augen sehr
inkompetent. HÃ¶hepunkt sei seine Aussage gewesen, sie solle sagen was sie nicht
habe, dann wÃ¤re er schneller fertig. Auch vom Gericht sei nicht aufgefÃ¼hrt
worden, dass sie eine Reha hinter sich habe, von der sie als arbeitsunfÃ¤hig
entlassen worden sei. Des Weiteren sei sie nicht nur bei Dr. W. in Behandlung
gewesen, sondern auch bei anderen OrthopÃ¤den. Ein MRT sei nicht aufgefÃ¼hrt
worden, das ein groÃ�es EntzÃ¼ndungsfeld mit Verdacht auf eine Nekrose gezeigt
habe. Sie sei von Dr. W. in die Sportklinik Bad-Cannstatt Ã¼berwiesen worden, wo
sie sich vorgestellt habe. Leider sei die EntzÃ¼ndung soweit zurÃ¼ckgegangen,
dass beim RÃ¶ntgen ein Rest davon sichtbar gewesen sei. Dies deshalb, weil sie
sich bis dahin geschont habe und stÃ¤ndig an KrÃ¼cken gegangen sei. Ihr
Bandscheibenvorfall mache die ganze Sache noch schlimmer. Ihrer Ansicht nach
machten es sich die Ã�rzte recht leicht. Sie frage sich, ob es ihr Problem sei, dass
unser Krankensystem kaputt sei und dass hier alles was man an Krankheit nicht
gleich sehe, als simuliert behandelt werde. Seit Dezember befindet sie sich in
Behandlung bei einem Neurologen. Die "von ihr eingebildete Krankheit" trage
langsam FrÃ¼chte in Form von Depressionen.

Die KlÃ¤gerin beantragt (sachdienlich gefasst), den Gerichtsbescheid des
Sozialgerichts Stuttgart vom 08.01.2019 aufzuheben und die Beklagte zu
verurteilen, ihr unter Aufhebung des Bescheides vom 08.08.2017 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 14.12.2017 ab Antragstellung Rente wegen voller
Erwerbsminderung, hilfsweise wegen teilweiser Erwerbsminderung zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beklagte hat unter Verweis auf ihr erstinstanzliches Vorbringen sowie den
angefochtenen Gerichtsbescheid des SG vorgetragen, aus der
BerufungsbegrÃ¼ndung ergÃ¤ben sich keine neuen rechtlichen und tatsÃ¤chlichen
Gesichtspunkte. Da eine Verschlechterung nicht sicher auszuschlieÃ�en sei, werde
empfohlen, Befundberichte der behandelnden Ã�rzte beizuziehen.

Auf Nachfrage des Senates hat die KlÃ¤gerin weitere sie behandelnde Ã�rzte
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benannt (Schriftsatz vom 06.05.2019). Der Senat hat daraufhin von der KlÃ¤gerin
benannte behandelnde Ã�rzte schriftlich als sachverstÃ¤ndige Zeugen angehÃ¶rt.
Der Arzt fÃ¼r OrthopÃ¤die und Unfallchirurgie, Chirotherapie und Akupunktur Dr. G.
hat in seiner Aussage vom 27.05.2019 insbesondere mitgeteilt, da er die KlÃ¤gerin
zuletzt 2017 gesehen habe, kÃ¶nne er die Frage der LeistungsfÃ¤higkeit der
KlÃ¤gerin nicht beantworten. Eine Schmerzchronifizierung und auch ein
psychiatrisches Problem lÃ¤gen vor. Eine Krankmeldung durch ihn sei nicht erfolgt.
Der Arzt fÃ¼r OrthopÃ¤die und Unfallchirurgie Dr. S. â�� Praxiskollege des
Verwaltungsgutachters Dr. S. â�� hat in seiner Aussage vom 29.05.2015
insbesondere mitgeteilt, nach seiner Ansicht sei die KlÃ¤gerin fÃ¤hig, ohne
unmittelbare GefÃ¤hrdung ihrer Gesundheit leichte TÃ¤tigkeiten auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt 6 Stunden und mehr an 5 Tagen in der Woche
auszuÃ¼ben. Durch ihn sei keine Krankmeldung erfolgt. Der Facharzt fÃ¼r
Neurologie und Psychiatrie Dr. H. teilte in ihrer Aussage vom 04.06.2019 den
Behandlungsverlauf, die Diagnosen und Befunde mit. Eine Beurteilung der
LeistungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin sei ihm im Rahmen der bisher drei
Behandlungstermine nicht mÃ¶glich. Er gehe jedoch davon aus, dass aus
psychiatrischer Seite eine LeistungsfÃ¤higkeit von 6 Stunden und mehr an 5 Tagen
in der Woche auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bestehe. Das fÃ¼r die Beurteilung
der beruflichen LeistungsfÃ¤higkeit maÃ�geblichen Leiden lÃ¤ge auf
orthopÃ¤dischem Gebiet. Die KlÃ¤gerin sei von ihm nicht krankgeschrieben worden.
Dr. H. legte den Bericht der Samariterstiftung Tageskliniken E. vom 20.12.2018
Ã¼ber eine ambulante Vorstellung der KlÃ¤gerin am 05.12.2018 vor.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhaltes sowie des Vorbringens der
Beteiligten wird auf die angefallenen Gerichtsakten erster und zweiter Instanz sowie
auf einen Band Verwaltungsakten der Beklagten Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Der Senat hat den Berufungsantrag der KlÃ¤gerin nach ihrem erkennbaren
Begehren sachdienlich gefasst.

Die gemÃ¤Ã� Â§ 151 SGG form- und fristgerecht eingelegte Berufung der KlÃ¤gerin
ist gemÃ¤Ã� Â§Â§ 143, 144 SGG statthaft und zulÃ¤ssig, in der Sache aber
unbegrÃ¼ndet.

Die KlÃ¤gerin hat keinen Anspruch auf GewÃ¤hrung einer Rente wegen voller bzw.
teilweiser Erwerbsminderung. Der angefochtene Bescheid der Beklagten vom
08.08.2017 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 14.12.2017 ist nicht
rechtswidrig. Die KlÃ¤gerin wird dadurch nicht in ihren Rechten verletzt. Es ist nicht
festzustellen, dass die KlÃ¤gerin nicht mehr in der Lage ist, leichte TÃ¤tigkeiten auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt an 5 Tagen pro Woche (arbeitstÃ¤glich) 6 Stunden
und mehr zu verrichten. Zwar hat sie qualitative LeistungseinschrÃ¤nkungen zu
beachten. Diese fÃ¼hren aber nicht zu einer zeitlichen Reduzierung des
LeistungsvermÃ¶gens auf unter 6 Stunden arbeitstÃ¤glich unter den Ã¼blichen
Bedingungen des Arbeitsmarktes.
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GemÃ¤Ã� Â§ 43 Abs. 1 SGB VI haben Versicherte bis zur Vollendung der
Regelaltersgrenze Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung, wenn
sie teilweise erwerbsgemindert sind (Satz 1 Nr. 1), in den letzten fÃ¼nf Jahren vor
Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte
BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit haben (Satz 1 Nr. 2) und vor Eintritt der
Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben (Satz 1 Nr. 3). Teilweise
erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf
nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind, unter den Ã¼blichen Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu
sein (Satz 2). Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung haben bei im
Ã�brigen identischen Tatbestandsvoraussetzungen Versicherte, die wegen
Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind, unter den
Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden
tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein. (Â§ 43 Abs. 2 Satz 2 SGB VI). GemÃ¤Ã� Â§ 43 Abs. 3
SGB VI ist nicht erwerbsgemindert, wer unter den Ã¼blichen Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig sein
kann; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen.

Bei der KlÃ¤gerin ist festzustellen, dass sie in der Lage ist, leichte TÃ¤tigkeiten des
allgemeinen Arbeitsmarkts unter Beachtung qualitativer LeistungsbeschrÃ¤nkungen
arbeitstÃ¤glich unter den Ã¼blichen Bedingungen des Arbeitsmarktes 6 Stunden
und mehr auszuÃ¼ben.

Nach dem von der Beklagten im Verwaltungsverfahren veranlassten
orthopÃ¤dischen Gutachten von Dr. S. vom 12.07.2017, das der Senat im Wege des
Urkundenbeweises verwerten kann, hat die KlÃ¤gerin nach den Beschreibungen im
Gutachten seit ca. 10 Jahre bestehende RÃ¼ckenschmerzen lumbal sowie Ã¼ber
Knieprobleme und teilweise Ziehen im rechten Bein zum Bereich der HÃ¼fte und
der Schulter geklagt. Nach den von Dr. S. beschriebenen Befunden verwendet die
KlÃ¤gerin keine orthopÃ¤dischen Hilfsmittel. Das Gangbild ist zÃ¼gig. Alle
Bewegungen erfolgen gleichmÃ¤Ã�ig und harmonisch. Hinsichtlich der WirbelsÃ¤ule
besteht eine geringe bis mÃ¤Ã�iggradige EinschrÃ¤nkung der Beweglichkeit der
HalswirbelsÃ¤ule (Drehung rechts/links jeweils 50Â°, Seitneigung jeweils 20Â° und
Re-/Deklination 15/2 cm). Die Entfaltbarkeit der Brust- und LendenwirbelsÃ¤ule ist
nicht bedeutsam eingeschrÃ¤nkt (Ott 30/32 cm, Schober 10/17 cm bei einem Finger-
Boden-Abstand von 20 cm). Die Seitneigung und die Rotation der
LendenwirbelsÃ¤ule ist nicht eingeschrÃ¤nkt. Hinsichtlich der oberen ExtremitÃ¤ten
beschreibt Dr. S. eine im Wesentlichen freie Funktion der Schultergelenke (Arm
seit-/kÃ¶rperwÃ¤rts beidseits 150/0-20Â°), der Ellenbogengelenke
(Streckung/Beugung beidseits 0-0-150Â°) sowie eine geringradige
BewegungseinschrÃ¤nkung der Handgelenke speichen-/ellenwÃ¤rts beidseits
10-0-20Â° (handrÃ¼cken-/hohlhandwÃ¤rts beidseits 40-0-50Â°) sowie eine freie
Beweglichkeit der Finger bei krÃ¤ftig ausfÃ¼hrbarem HÃ¤ndedruck.
Entsprechendes gilt fÃ¼r die beschriebenen Befunde der unteren ExtremitÃ¤ten.
Danach besteht eine geringe Besenreiservarikosis beider Beine ohne
Ã�dembildungen. Die HÃ¼ftgelenke (Streckung/Beugung beidseits 0-0-110Â°), die
Kniegelenke (Streckung/Beugung beidseits 0-0-130Â°, stabile SeitenbÃ¤nder bei
Druckschmerz entlang dem inneren Gelenkspalt rechts), die Sprunggelenke und die
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Zehengelenke sind frei beweglich.

Den Befundbeschreibungen von Dr. S. in seinem Gutachten entspricht im
Wesentlichen auch der im Ã¤rztlichen Entlassungsbericht der m&i-Fachkliniken H.
vom 27.01.2015 beschriebene orthopÃ¤dische Befund. Danach ist die
WirbelsÃ¤ulenentfaltbarkeit hinsichtlich der Seitneigung und der
Inklination/Reklination bei einem Finger-Boden-Abstand von 15 cm (Ott 30/31 cm,
Schober 10/12 cm) gering eingeschrÃ¤nkt, bei freier Beweglichkeit der
HalswirbelsÃ¤ule in allen Ebenen. Hinsichtlich der oberen ExtremitÃ¤ten bestanden
keine auffÃ¤llige Schwellung, Ergussbildung oder RÃ¶tung. Die funktionelle
Beweglichkeit der Schulter-, Ellenbogen-, Hand- und Fingergelenke ist aktiv und
passiv in allen Ebenen im Normbereich. An den unteren ExtremitÃ¤ten war eine
deutliche Schwellung im Bereich des rechten FuÃ�es und des distalen
Unterschenkels ohne VerfÃ¤rbung oder RÃ¶tung auffÃ¤llig. Es bestand eine
deutliche schmerzhafte EinschrÃ¤nkung der Gelenkbeweglichkeit im Bereich des
rechten oberen und unteren Sprunggelenkes. Die restlichen Gelenke der unteren
ExtremitÃ¤ten waren ohne Befund und ohne EinschrÃ¤nkung frei beweglich. Die im
Entlassungsbericht vom 27.01.2015 beschriebene Schwellung mit schmerzhafter
EinschrÃ¤nkung der Gelenkbeweglichkeit im Bereich der rechten Sprunggelenke ist
im Zusammenhang mit einer Insuffizienzfraktur des proximalen Metartarsale 2
(radiologischen Bericht PD Dr. K. vom 30.12.2014 Ã¼ber ein MRT des FuÃ�es rechts
am 30.12.2014) zu sehen, die nicht als dauerhafte BeeintrÃ¤chtigung bestanden
hat. Dr. G. geht in seinem Bericht vom 02.02.2015 davon aus, dass bei der
KlÃ¤gerin innerhalb eines Zeitrahmens von 2 bis 3 Monaten mit dem vollstÃ¤ndigen
Wiedereintritt der Arbeit zu rechnen ist. Dies wird durch das Gutachten des Dr. S.
bestÃ¤tigt, der bei der KlÃ¤gerin eine freie Beweglichkeit der Sprunggelenke
festgestellt hat. Entsprechendes gilt auch fÃ¼r ein durch MRT des rechten
Kniegelenkes am 24.05.2017 (radiologischer Bericht Dr. N. vom 24.05.2017)
festgestelltes ausgedehntes KnochenmarkÃ¶dem mit Demarkierungen als drohende
avasculÃ¤re Nekrose, die zu einer Ã�berweisung an die Sportklinik in S. gefÃ¼hrt
hat, wie Dr. W. in seiner schriftlichen sachverstÃ¤ndigen Zeugenaussage vom
02.05.2018 mitgeteilt hat und worauf sich die KlÃ¤gerin beruft. Nach dem hierzu
von Dr. W. vorgelegten Befundbericht der Sportklinik Stuttgart vom 06.07.2017
bestanden nach der Beschreibung des Kniegelenkbefundes keine pathologischen
AuffÃ¤lligkeiten; insbesondere wird auch eine BewegungseinschrÃ¤nkung des
rechten Kniegelenks nicht beschrieben. Nach den beschriebenen Angaben der
KlÃ¤gerin konnte infolge von Physiotherapie absolute Beschwerdefreiheit sowohl
unter Belastung als auch in Ruhe im Bereich des Kniegelenkes und des
Oberschenkels rechtsseitig erreicht werden. Dass Beschwerdefreiheit (nur
vorrÃ¼bergehend) durch Schonung eingetreten ist, wie die KlÃ¤gerin geltend
macht, lÃ¤sst sich dem Bericht der Sportklinik sowie den sonst zu den Akten
gelangten medizinischen Unterlagen nicht entnehmen und damit nicht feststellen.

Danach ist bei der KlÃ¤gerin auf orthopÃ¤dischem Gebiet keine dauerhafte
EinschrÃ¤nkung des quantitativen LeistungsvermÃ¶gens fÃ¼r TÃ¤tigkeiten des
allgemeinen Arbeitsmarktes festzustellen. Die KlÃ¤gerin ist nicht gehindert, leichte
bis mittelschwere TÃ¤tigkeiten vollschichtig zu verrichten. Dies gilt auch fÃ¼r die
erlernte TÃ¤tigkeit als Einzelhandelskauffrau. Den bestehenden
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BeeintrÃ¤chtigungen der KlÃ¤gerin kann durch die Vermeidung von TÃ¤tigkeiten
mit besonderer Beanspruchung des Bewegungsapparates/Haltungsapparates
hinreichend Rechnung getragen werden. Davon geht Dr. S. in seinem Gutachten
vom 12.07.2017 aus, dessen sozialmedizinische Leistungsbewertung sich der Senat
anschlieÃ�t. Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass Dr. S. "sehr unkompitent" ist, wie die
KlÃ¤gerin meint, lassen sich dem Gutachten nicht entnehmen und werden auch
nicht durch die von der KlÃ¤gerin zitierte Aussage ("Ich soll sagen was ich nicht
habe, dann wÃ¤re er schneller fertig") belegt. Die sozialmedizinische
Leistungsbewertung des Dr. S. haben auch die behandelnden Ã�rzte Dr. H., in
seiner schriftlichen sachverstÃ¤ndigen Zeugenaussage an das SG vom 28.02.2018,
der sich in Kenntnis des Gutachtens von Dr. S. vom 12.07.2017 dem Gutachten
angeschlossen hat, sowie der OrthopÃ¤de und Unfallchirurg Dr. S. in seiner
schriftlichen sachverstÃ¤ndigen Zeugenaussage vom 29.05.2019, der die KlÃ¤gerin
fÃ¼r fÃ¤hig erachtet, leichte TÃ¤tigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 6
Stunden und mehr an 5 Tagen in der Woche auszuÃ¼ben, Ã¼bereinstimmend
bestÃ¤tigt.

Dass die KlÃ¤gerin â�� zwischenzeitlich â�� wegen GesundheitsstÃ¶rungen auf
psychischem Fachgebiet in ihrem LeistungsvermÃ¶gen rentenrechtlich relevant
eingeschrÃ¤nkt ist, kann ebenfalls nicht festgestellt werden. Nach dem Ã¤rztlichen
Entlassungsbericht der m&i-Fachkliniken H. vom 27.01.2015 war der psychische
Befund unauffÃ¤llig. Dr. H. diagnostiziert in der im Berufungsverfahren auf das
Vorbringen der KlÃ¤gerin eingeholten schriftlichen sachverstÃ¤ndigen
Zeugenaussage vom 04.06.2019 eine abhÃ¤ngige (asthenische)
PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung und eine mittelgradige depressive Episode. Nach dem von
ihr beschriebenen psychopathologischen Befund ist die KlÃ¤gerin wach und voll
orientiert. Die Auffassung ist intakt und die MerkfÃ¤higkeit erhalten. Das
KonzentrationsvermÃ¶gen ist subjektiv herabgesetzt. Das formale Denken ist
geordnet bei GrÃ¼beln. Es bestehen keine inhaltlichen DenkstÃ¶rungen, kein
Wahnerleben und keine WahrnehmungsstÃ¶rungen. Die Stimmungslage ist
gedrÃ¼ckt und freudlos. Das Selbstvertrauen bzw. das Selbstwerterleben ist
gemindert. Es bestehen InsuffizienzgefÃ¼hle. Die affektive SchwingungsfÃ¤higkeit
ist erhalten bei reduziertem Antrieb. Die Psychomotorik ist regelrecht. Eine
SuizidalitÃ¤t besteht nicht. Diese psychischen Befunde rechtfertigen noch nicht die
Annahme eines quantitativ herabgesetzten LeistungsvermÃ¶gens der KlÃ¤gerin
fÃ¼r TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes, zumal die KlÃ¤gerin nach den
Aussagen von Dr. H. sich im Zeitraum von 10.10.2018 bis 17.04.2019 lediglich
3-mal in ihrer psychiatrischen Behandlung befunden und die KlÃ¤gerin zudem eine
angeratene medizinische Reha-MaÃ�nahme oder tagesklinische Behandlung in der
Samariter Stiftung Esslingen abgelehnt hat. Dies gilt auch fÃ¼r den von der
Samariter Stiftung Tageskliniken E. hinsichtlich des bei der KlÃ¤gerin am
05.12.2018 bei einer einmaligen ambulanten Untersuchung erhobenen und im
Bericht vom 20.12.2018 beschriebenen psychischen Befund. Dieser bei der
einmaligen ambulanten Untersuchung erhobene Befund ist nicht geeignet, eine
dauerhafte psychische Erkrankung der KlÃ¤gerin, die einer Therapie nicht
zugÃ¤nglich ist, zu belegen. Nach stÃ¤ndiger Rechtsprechung des BSG werden
psychische Erkrankungen jedoch erst dann rentenrechtlich relevant, wenn trotz
adÃ¤quater Behandlung (medikamentÃ¶s, therapeutisch, ambulant und stationÃ¤r)
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davon auszugehen ist, dass ein Versicherter die psychischen EinschrÃ¤nkungen
dauerhaft nicht Ã¼berwinden kann weder aus eigener Kraft, noch mit Ã¤rztlicher
oder therapeutischer Hilfe (BSG, Urteil vom 12.09.1990 5 RJ 88/89; BSG, Urteil vom
29.02.2006 B 13 RJ 31/05 R jeweils zitiert nach juris; Bay. LSG, Urteil vom
21.03.2012, L 19 R 35/08). Dies lÃ¤sst sich bei der KlÃ¤gerin nicht feststellen.
Damit kann nicht festgestellt werden, dass bei der KlÃ¤gerin eine psychische
Erkrankung vorliegt (Depression), die ein quantitativ herabgesetztes
LeistungsvermÃ¶gen auf unter 6 Stunden arbeitstÃ¤glich begrÃ¼ndet. Auch Dr. H.
erachtet in ihrer schriftlichen sachverstÃ¤ndigen Zeugenaussage eine
Verminderung der LeistungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin durch eine Reduzierung der
Belastbarkeit und des Antriebs aufgrund der Depression lediglich fÃ¼r mÃ¶glich
("kÃ¶nnte") und erachtet bei der KlÃ¤gerin aus psychiatrischer Sicht eine
LeistungsfÃ¤higkeit von 6 Stunden und mehr an 5 Tagen in der Woche auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt fÃ¼r gegeben.

Sonstige GesundheitsstÃ¶rungen der KlÃ¤gerin, die ihr LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r
TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes auf unter 6 Stunden limitieren, sind
nicht festzustellen. Insbesondere wird im Ã¤rztlichen Entlassungsbericht der m&i-
Fachkliniken H. vom 27.01.2015 ein unauffÃ¤lliger internistischer Befund
beschrieben. Dies gilt auch fÃ¼r die neurologische Befundbeschreibung. Sonstige
GesundheitsstÃ¶rungen werden im Ã�brigen von der KlÃ¤gerin auch nicht
(substantiiert) geltend gemacht.

Die bei der KlÃ¤gerin festgestellten GesundheitsstÃ¶rungen wirken sich zwar
qualitativ auf ihre LeistungsfÃ¤higkeit aus. Eine quantitative EinschrÃ¤nkung ihrer
LeistungsfÃ¤higkeit folgt daraus jedoch nicht. Vielmehr kann den gesundheitlichen
EinschrÃ¤nkungen der LeistungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin durch qualitative
EinschrÃ¤nkungen bezÃ¼glich der ihr zumutbaren TÃ¤tigkeiten des allgemeinen
Arbeitsmarktes ausreichend Rechnung getragen werden.

Eine Summierung ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen oder eine schwere
spezifische Leistungsbehinderung ist bei der KlÃ¤gerin nicht festzustellen. Sie ist
insbesondere in der Lage, 4-mal tÃ¤glich Wegstrecken von jeweils 500 Metern
zurÃ¼ckzulegen und zu Hauptverkehrszeiten Ã¶ffentliche Verkehrsmittel zu
benutzen. Gesichtspunkte die dem entgegenstehen, sind nicht ersichtlich.

Damit ist die KlÃ¤gerin weder voll noch teilweise erwerbsgemindert. Die nach dem
01.01.1961 geborene KlÃ¤gerin hat aus RechtsgrÃ¼nden auch keinen Anspruch auf
die GewÃ¤hrung einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei
BerufsunfÃ¤higkeit.

Das Vorbringen der KlÃ¤gerin rechtfertigt keine andere Bewertung. Ihre subjektive
EinschÃ¤tzung ihres LeistungsvermÃ¶gens wird durch die objektiv medizinischen
Befunde nicht bestÃ¤tigt. Auch die von der KlÃ¤gerin benannten behandelnden
Ã�rzte haben in ihren schriftlichen sachverstÃ¤ndigen Zeugenaussagen â�� soweit
sie sich zu einer Bewertung in der Lage sahen â�� eine LeistungsfÃ¤higkeit von 6
Stunden und mehr an 5 Tagen in der Woche auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
fÃ¼r gegeben erachtet und keiner der Ã�rzte ist in seiner Aussage von einer
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quantitativen EinschrÃ¤nkung der LeistungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin ausgegangen.
Auch, dass die KlÃ¤gerin 2015 im Beruf einer BÃ¤ckereifachverkÃ¤uferin aus der
Rehabilitation arbeitsunfÃ¤hig entlassen worden war bedeutet keine
Erwerbsminderung, denn diese ist nicht anhand des ausgeÃ¼bten Berufes, sondern
der TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes zu beurteilen.

Ist damit nicht feststellen, dass die KlÃ¤gerin i.S.d. Â§ 43 SGB VI voll bzw. teilweise
erwerbsgemindert und auch nicht berufsunfÃ¤hig i.S.d. Â§ 240 Abs. 1 SGB VI ist, hat
diese keinen Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung.

Anlass zu weiteren Ermittlungen besteht nicht. Der Sachverhalt ist vollstÃ¤ndig
aufgeklÃ¤rt. Der Senat hÃ¤lt weitere Ermittlungen nicht fÃ¼r erforderlich. Die im
Verlauf des Rechtsstreits durchgefÃ¼hrten Ermittlungen, insbesondere das
Gutachten von Dr. S. und die eingeholten schriftlichen sachverstÃ¤ndigen
Zeugenaussagen der die KlÃ¤gerin behandelnden Ã�rzte, sowie die vorliegenden
Ã¤rztlichen Unterlagen haben dem Senat die fÃ¼r die richterliche
Ã�berzeugungsbildung notwendigen sachlichen Grundlagen vermittelt (Â§ 118 Abs.
1 Satz 1 SGG, Â§ 412 Abs. 1 ZPO). Gesichtspunkte, die Anlass zu weiteren
Ermittlungen von Amts wegen geben, hat die KlÃ¤gerin im Berufungsverfahren
nicht aufgezeigt.

Die Berufung der KlÃ¤gerin war daher in vollem Umfang als unbegrÃ¼ndet
zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision bestehen nicht.

Erstellt am: 08.12.2020

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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